
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Susanne Kurz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 23.12.2024

Spitzenreiter Bayern? Die Rolle des Freistaates bei der Restitution von NS-ver-
folgungsbedingt entzogenem Kulturgut, insbesondere aus jüdischem Besitz

Der Freistaat Bayern hat sich wie alle anderen Bundesländer der Bundesrepublik zur 
Umsetzung der Washingtoner Prinzipien von 1998 bekannt und damit zur Restitution 
von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut verpflichtet. Nationale und inter-
nationale Verpflichtungen zur Rückgabe unrechtmäßig entzogener Kulturgüter wur-
den auf Grundlage dieser Prinzipien festgelegt. Trotz dieser Verpflichtungen und der 
wiederholten Öffentlichkeitsbekundungen des Staatsministers für Wissenschaft und 
Kunst Markus Blume, dass Bayern vorbildlich bei der Restitution agiere, gibt es zahl-
reiche Hinweise und Berichte, die diese Selbstdarstellung zumindest fragwürdig er-
scheinen lassen, vielleicht gar Lüge strafen? 

Besonders der in der Öffentlichkeit breit diskutierte Fall „Madame Soler“ ist ein mah-
nendes Beispiel dafür, dass der Freistaat sich jeglicher unabhängigen Prüfung seit 
Jahren verweigert. Dies steht im klaren Widerspruch zu dem Beschluss von Bund und 
Ländern im März 2024, unabhängige Strukturen zur Überprüfung von Restitutions-
fällen zu stärken. Staatsminister Markus Blume hat hier nicht nur die eigenen Ver-
pflichtungen des Freistaates ignoriert, in einigen Fällen entschied er wissentlich gegen 
die Einschätzung seines eigenen Personals, wie der Fall der Picasso-Bronze aus der 
Sammlung des Kunsthändlers Alfred Flechtheim zeigt.

Der Umgang des Freistaates Bayern mit Flechtheims Erben und dessen Sammlung 
ist besonders beschämend. Während international renommierte Museen wie das 
Guggenheim Museum in New York oder das Wallraf-Richartz-Museum in Köln bereits 
Werke aus eben dieser in Bayern zur Diskussion stehenden Sammlung Flechtheims 
restituiert haben, bleibt der Freistaat hier weit zurück. Dies ist ein trauriges Beispiel 
dafür, dass Bayern seiner historischen Verantwortung nicht gerecht wird. Die vielfach 
fragwürdige Haltung des Freistaates gegenüber berechtigten Restitutionsforderungen 
wirft nicht nur Fragen zur Einhaltung nationaler und internationaler Verpflichtungen 
auf, sondern auch zur Glaubwürdigkeit der wiederholt vorgetragenen Bekenntnisse 
zur Aufarbeitung des NS-Unrechts.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Für wie viele Fälle von Kulturgütern, die sich im Besitz des Freistaates 
Bayern befinden, laufen derzeit Restitutionsverfahren bzw. gibt es of-
fene Forderungen zur Restitution (bitte Objekt, geschätzten Wert des 
Werkes und Institution, die das jeweilige Objekt aktuell verwahrt, be-
nennen)?   5
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1.2 Wie schätzt die Staatsregierung die kunsthistorische Bedeutung die-
ser Objekte ein?   6

1.3 Von welcher Stelle werden diese Fälle aktuell geprüft?   6

2.1 In wie vielen Fällen hat die Staatsregierung seit der Unterzeichnung 
der Washingtoner Prinzipien Objekte restituiert (bitte jeweils einzeln 
Objekte, geschätzten Wert der Objekte und Dauer der Restitutions-
prozesse angeben)?   7

2.2 Bei welchen Objekten hat die Staatsregierung in den letzten zehn 
Jahren auf Restitutionsersuchen hin oder auf Bitten der Anrufung der 
Beratenden Kommission hin die Zusammenarbeit verweigert, also 
z. B. die Restitution von Objekten oder die Anrufung der Kommission 
abgelehnt (bitte ebenfalls jeweils einzeln Objekte und den geschätzten 
Wert dieser Objekte sowie Datum der Erstanfrage der anspruchstel-
lenden Personen oder Stellen angeben)?   8

2.3 Welchen Einfluss hat die persönliche Situation der Personen, die 
Restitutionsansprüche stellen, auf die Entscheidungen des Freistaates 
vor dem Hinblick auf die Selbstverpflichtung im Rahmen der Washing-
toner Prinzipien, faire und gerechte Lösungen zu finden?   8

3.1 Welche der in den Fragen 2.1 und 2.2 aufgelisteten Werke schätzt die 
Staatsregierung als kunsthistorisch besonders wertvoll und welche 
als weniger wertvoll ein (bitte alle angegebenen Objekte tabellarisch 
nach angenommenem kunsthistorischen Wert einordnen)?   8

3.2 Wie erklärt die Staatsregierung, dass es trotz seit 1999 bestehender 
Forschungsarbeit bisher keine gesicherten Erkenntnisse zur Prove-
nienz des Werkes „Junges Mädchen mit Strohhut“ von Friedrich von 
Amerling gibt, das sich um 1935 im Besitz der jüdischen Kunsthandlung 
Brüder Lion befunden hat?   9

3.3 Welche Bemühungen haben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
seit 1998 selbst proaktiv entfaltet, um die Erben der Kunsthandlung 
BRÜDER LION am Maximiliansplatz, deren Sammlung von den 
Nationalsozialisten im Jahr 1935 enteignet wurde, zu finden (bitte kon-
krete Fälle und Bemühungen in den jeweiligen Fällen darlegen)?     9

4.1 Was hat der Freistaat Bayern in den vergangenen Jahren dazu bei-
getragen, dass die Beratende Kommission gut und effizient arbeiten 
konnte?   9

4.2 Wie erklärt die Staatsregierung den Sinneswandel des Direktors der 
Bayerischen Staatsgemäldesammlung, der sich, in Bezug auf die Res-
titution dreier Werke an die Erben des jüdischen Kunsthändlers Alfred 
Flechtheim, zunächst für eine direkte Restitution dieser Objekte aus-
gesprochen hatte, wie von unabhängigen Forschern empfohlen und mit 
Blick auf die Tatsache, dass in einem sehr ähnlich gelagerten Fall aus 
derselben Sammlung vom Walraff-Richartz-Museum in Köln bereits 
restituiert wurde?   10
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4.3 Wie erklärt die Staatsregierung die Tatsache, dass die seit 2016 exis-
tierenden Ergebnisse der Provenienzforschung im Falle Flechtheim 
laut Presseberichten noch nicht mit der Erbenvertretung geteilt wurde, 
obwohl ein solches Teilen von Erkenntnissen den Washingtoner Prin-
zipien, die ein proaktives Veröffentlichen jeglicher Informationen ein-
fordern, mehr als entspräche ?   10

5.1 Wie erklärt die Staatsregierung die Auslegung des bayerischen Haus-
haltrechts, die laut Staatsminister Markus Blume eine Restitution nur 
zulässt, wenn der NS-verfolgungsbedingte Entzug eindeutig festgestellt 
werden könne, vor dem Hintergrund, dass es international und bundes-
weit geübte Praxis ist, im Zweifel im Sinne der Erbinnen und Erben zu 
entscheiden, weil wegen der verstrichenen Zeit und der besonderen 
Umstände des Holocaust Lücken und Unklarheiten in der Frage der 
Herkunft unvermeidlich sind, was ebenso auch in den Washingtoner 
Prinzipien, zu denen sich auch der Freistaat bekannt hat, vereinbart 
ist?   11

5.2 In welchen Fällen hat die Staatsregierung schon davon Gebrauch ge-
macht, dass der Art. 8 Abs. 11 Bayerisches Haushaltsgesetz ver-
gangener Jahre das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
ausdrücklich ermächtigt, Kulturgüter, die nach den Washingtoner Prin-
zipien als „verfolgungsbedingt entzogen zu gelten haben, den Be-
rechtigten unentgeltlich zu übertragen“?   11

5.3 Welche Argumente gibt es aus Perspektive der Staatsregierung für 
und gegen eine Restitution des Objektes „Madame Soler“ (bitte auch 
angeben, welche Argumente vor der Schiedsgerichtsbarkeit ins Feld 
geführt werden sollten, falls diese angerufen würde)?   11

6.1 Welche Argumentation will die Staatsregierung vor dem Schiedsgericht 
im Falle der Picasso-Bronzen, die laut Einschätzung von Sachver-
ständigen Teil der Sammlung Flechtheims waren, vorbringen, damit 
die Bronzen im Besitz des Freistaates bleiben?   12

6.2 Sollte die Staatsregierung auf die Frage 6.1 keine valide Argumentations-
strategie haben, warum werden die Bronzen nicht zeitnah und im Falle 
von Frage 6.1 zu Lebzeiten des Erben restituiert?   12

7.1 Was sind die Gründe dafür, dass sich das Restitutionsverfahren im 
Fall des Waldmüller-Gemäldes „Junge Bäuerin mit drei Kindern im 
Fenster“, das vor über zwei Jahren, im August 2022, beschlossen 
wurde und auf Basis der Washingtoner Prinzipien schon abgeschlossen 
sein müsste, immer noch nicht abgeschlossen ist, und dass trotz der 
Tatsache, dass die Erben positiv bekannt sind und von den Rechts-
anwälten der Erben Freistellungserklärungen angeboten wurden, um 
die Bayerischen Gemäldesammlungen vor jedweden Ansprüchen 
weiterer Erben abzusichern?   12

7.2 Wie erklärt Staatsminister Markus Blume die Diskrepanz zwischen 
seiner jahrelangen Forderung nach gesetzlichen Lösungen und der 
Tatsache, dass er gleichzeitig mehrere Erbenfamilien hinhalten lässt 
und kaum Kunstwerke mit kunsthistorischer Relevanz zurückgibt?   12
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7.3 Wie erklärt die Staatsregierung die Nutzung der Villa in der Möhlstra-
ße 12a, die von Heinrich Himmler 1941 per Zwangskauf erworben 
wurde und die sie dann gegen die alliierte Kontrollratsdirektive an sich 
selbst überschrieben hat und seit nun fast 80 Jahren kostenlos nutzt 
bzw. aktuell schlicht weitervermietet, ohne die Hinterbliebenen des 
NS-Entzugs des Baudenkmals zu suchen, vor dem Hintergrund der 
Selbstverpflichtung zur Restitution und der wiederholten Bekundungen, 
der Freistaat tue sein Möglichstes für eine gerechte und umfassende 
Restitution?   13

8.1 Gehören Kunstwerke, die als NS-verfolgungsbedingt entzogene Raub-
kunst einzustufen sind, zum Grundstockvermögen des Freistaates?   13

8.2 Inwieweit wirkt sich die Restitution von Kunstwerken aus dem Besitz 
des Freistaates auf den Grundstock im Zusammenhang mit Art. 81 
Bayerische Verfassung und den Staatshaushalt aus?   13

8.3 Was ist der Grund dafür, dass Art. 8 Abs. 11 Bayerisches Haushalts-
gesetz 2021, welcher eine Ermächtigung des Staatsministeriums für 
Wissenschaft und Kunst vorsieht, sodass Eigentum an zum Grund-
stockvermögen gehörenden und in seiner Verwaltung befindlichen 
Kulturgütern, die entsprechend der „Erklärung der Bundesregierung, 
der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und 
zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, ins-
besondere aus jüdischem Besitz“ von 1999 als NS-verfolgungsbedingt 
entzogen zu gelten habe, den Berechtigten unentgeltlich übertragen 
werden kann, nicht in das aktuelle Bayerische Haushaltsgesetz Ein-
gang gefunden hat?    13

Hinweise des Landtagsamts   14
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in Abstimmung mit dem 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr  
vom 12.03.2025

Vorbemerkung:

Der Landtag hat in seiner Plenarsitzung am 27.02.2025 auf Antrag der CSU und FW 
(Nachzieher�zu�Drs.�19/5199)�und�Antrag�der�SPD�(Drs.�19/5200)�eine�umfassende�
Berichterstattung durch die Staatsregierung zum Thema Provenienzforschung und 
Restitutionspraxis beschlossen. Darüber hinaus hat Staatsminister Markus Blume 
im Landtag angekündigt, dass eine unabhängige Untersuchungskommission („Task 
Force“) eingerichtet wird.

Unabhängig davon beantwortet das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
(StMWK) die Fragen im Einzelnen wie folgt, wobei sich die Antworten im Wesentlichen 
auf den Fokus der Schriftlichen Anfrage und somit auf den staatlichen Bereich der 
Kunstmuseen sowie die staatlichen Archive und Bibliotheken beziehen:

1.1 Für wie viele Fälle von Kulturgütern, die sich im Besitz des Freistaates 
Bayern befinden, laufen derzeit Restitutionsverfahren bzw. gibt es 
offene Forderungen zur Restitution (bitte Objekt, geschätzten Wert 
des Werkes und Institution, die das jeweilige Objekt aktuell verwahrt, 
benennen)?

Als offene Forderung auf Restitution im Sinne dieser Anfrage werden Forderungen 
auf die Restitution von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut verstanden, 
die aktuell aktiv verfolgt werden und die noch nicht beschieden wurden (z. B. keine 
Empfehlung der Beratenden Kommission; aus Sicht der Zentralen Dienste (ZD) liegt 
kein verfolgungsbedingter Entzug vor). Den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
(BStGS) liegen aktuell nach deren Angaben drei offene Forderungen zu Restitutionen 
vor. Dazu gehören die in dieser Schriftlichen Anfrage (SANFR) genannten Restitutions-
fälle nach Alfred Flechtheim (drei Werke) und den Gebrüdern Lion (vier Werke). Dem 
Bayerischen Nationalmuseum (BNM) liegen nach dieser Definition vier Forderungen 
vor, der Staatlichen Graphischen Sammlung (SGSM) zwei Forderungen.

In neun weiteren Fällen, die die BStGS (acht Fälle) und die SGSM (ein Fall) betreffen, 
wurde in der Sache bereits auf Restitution entschieden. Die Restitutionen der Kunst-
werke an die jeweiligen Erben als nächster Schritt ist in Vorbereitung, wobei sich die 
ZD in engem Austausch mit jenen Personen und Stellen befinden, die zur Prüfung 
der Rechtsnachfolge beitragen können, um diese einer möglichst raschen Klärung 
zuzuführen. Dazu gehören das in der SANFR erwähnte Waldmüller-Gemälde „Junge 
Bäuerin mit drei Kindern im Fenster“ sowie die vier Gemälde und zwölf Aquarelle (fünf 
Fälle), deren Restitution Staatsminister Markus Blume am 04.12.2024 bekannt gegeben 
hat. Im BNM laufen derzeit nach dessen Angaben aktuell 17 Restitutionsverfahren.

Angaben zum Wert von Kulturgütern sind ohne entsprechende Wertgutachten nicht 
substantiiert, sodass hierzu keine validen Aussagen möglich sind.

Zum Bereich der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) hat diese folgende aktuelle 
Rückmeldung gegeben:
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An der BSB liegt ein Verfahren im Umfang von vier Objekten vor.

Vier�weitere�Verdachtsfälle�befinden�sich�derzeit�in�der�weiteren�Recherche-/Ab-
stimmungsphase, teilweise sind auch noch die Rechtsnachfolger zu ermitteln.

Gegenüber den Staatlichen Archiven Bayerns werden derzeit keine Forderungen zur 
Restitution geltend gemacht.

In sechs Fällen mit ca. 1 500 Objekten (davon ein umfangreiches Archiv mit rund 
1 450 Objekten) bemühen sich die Staatlichen Archive Bayerns proaktiv um eine 
Restitution.

Dabei befinden sich die Staatlichen Archive Bayerns in zwei Fällen in einem Austausch 
mit potenziellen Anspruchsberechtigten und in den übrigen vier Fällen laufen interne 
Ermittlungen bzw. handelt es sich um Fundmeldungen auf der Lost Art-Datenbank.

1.2 Wie schätzt die Staatsregierung die kunsthistorische Bedeutung 
dieser Objekte ein?

Prinzipiell sind alle Objekte in staatlichen Museen und Sammlungen als kunsthistorisch 
bedeutsam zu betrachten, weil sie genau aus diesem Grund Eingang in eine öffent-
liche kulturgutbewahrende Einrichtung gefunden haben. Deshalb gilt Kulturgut, das 
sich in öffentlichem Eigentum und im Bestand einer das öffentlich-rechtliche Kultur-
gut bewahrenden Einrichtung befindet, auch als nationales Kulturgut i. S. d. § 6 Abs. 1 
Nr. 2 Kulturgutschutzgesetz (KGSG). Es erfährt damit durch die §§ 69 ff. KGSG einen 
besonderen Schutz vor Verbringung.

1.3 Von welcher Stelle werden diese Fälle aktuell geprüft?

Die Fälle in den staatlichen Museen und Sammlungen werden in einem mehrstufigen 
Verfahren geprüft. Die Sachverhaltsermittlung erfolgt durch die Provenienzforschung 
in den jeweiligen Häusern, die Bewertung des so ermittelten Sachverhalts auf Grund-
lage der Handreichung zur Umsetzung der „Erklärung der Bundesregierung, der Län-
der und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-ver-
folgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom 
Dezember 1999 („Handreichung zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung“) wird 
durch das juristische Referat der Zentralen Dienste bei den BStGS vorgenommen. 
Nach Vorliegen dieser Sachverhaltsermittlung und rechtlichen Prüfung erfolgt die 
Vorlage mit der Empfehlung zu einer abschließenden Entscheidung für oder gegen 
eine Restitution an das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, das auf dieser 
Grundlage entscheidet.

Künftig sollen die Provenienzforschung und die juristische Expertise für alle bayeri-
schen Museen und Sammlungen in der Museumsagentur konzentriert werden, die am 
01.07.2025 ihren Dienst aufnehmen wird.

In den Fällen der BSB gilt: Das aktuelle Restitutionsverfahren wird zentral über die 
Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig koordiniert. Ziel ist ein Verbleib der Objekte an 
den jeweiligen Kultureinrichtungen im Rahmen eines Rückkaufs. Dieses Verfahren 
konnte für die BSB entsprechend im Februar 2025 abgeschlossen werden.

In den weiteren Fällen ist die Abteilung Handschriften und Alte Drucke der Bayerischen 
Staatsbibliothek�prüfend/koordinierend�tätig.
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In den Fällen der Staatlichen Archive Bayerns erfolgt die Prüfung federführend durch 
die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns.

2.1 In wie vielen Fällen hat die Staatsregierung seit der Unterzeichnung 
der Washingtoner Prinzipien Objekte restituiert (bitte jeweils einzeln 
Objekte, geschätzten Wert der Objekte und Dauer der Restitutions-
prozesse angeben)?

Zum Bereich der staatlichen Museen kann Folgendes gesagt werden:

Aus den staatlichen Museen wurden in 80 Fällen 139 Werke an die Nachfahren der 
Opfer der NS-Herrschaft zurückgegeben.

Die Dauer der Restitutionsprozesse ist nicht einheitlich zu bestimmen, weil insbesondere 
für die Beendigung des Verfahrens auf unterschiedliche Zeitpunkte (Entscheidung über 
die Restitution oder Übergabe des Objekts an die Eigentümer) abgestellt werden kann. 
Zudem liegt die Beendigung nicht allein in der Hand des Freistaates, weil sie im Fall 
einer Entscheidung auf Restitution vom Nachweis der persönlichen Berechtigung der 
Restitutionsempfänger und deren Inbesitznahme des Objekts abhängt. Restitutionen 
sollen mit Blick auf den in der Vorbemerkung genannten Prozess beschleunigt werden. 
Dazu soll bei den BStGS bei allen gemäß DZK-Standard (DZK = Deutsches Zentrum 
Kulturgutverluste) auf rot stehenden Werken, also bei Fällen mit hohem Verdachtsgrad 
hinsichtlich NS-verfolgungsbedingten Entzugs, schnellstmöglich eine Tiefenrecherche 
eingeleitet und ein verbindlicher Zeitplan für die systematische Ersteinschätzung aller 
noch nicht geprüften Werke bis zum Jahr 2026 vorgelegt werden. Die Einrichtung 
einer unabhängigen Kommission wird weitere Möglichkeiten zur Systematisierung 
und Effizienzsteigerung prüfen. Außerdem werden die Ressourcen erhöht und 1 Mio. 
Euro und zwei Stellen zusätzlich kurzfristig zur Verfügung gestellt.

Zum Bereich der Staatlichen Bibliotheken kann Folgendes gesagt werden:

Die BSB sucht bereits seit dem Jahr 2003 systematisch und kontinuierlich mit Autop-
sie der Bestände nach NS-Raubgut in ihren Beständen. Als Ergebnis dieser Unter-
suchungen wurden seit 2006 in 27 Fällen insgesamt 809 Bände restituiert.

Zudem hat die Landesbibliothek Coburg im Jahr 2024 eine Restitution größeren Um-
fangs von NS-Raubgut durchgeführt (89 Titel in 109 Bänden). Die Erbin hat die noch 
überlieferten 109 Bände der Landesbibliothek Coburg wiederverkauft, damit die Samm-
lung am ursprünglichen Entstehungsort verbleiben und einer weiteren Erforschung 
zur Verfügung stehen kann.

Zum Bereich der Staatlichen Archive Bayerns kann Folgendes gesagt werden:

Aus dem Besitz der Staatlichen Archive Bayerns sind seit der Unterzeichnung der Wa-
shingtoner Erklärung am 3. Dezember 1998 insgesamt 42 Ob- jekte (41 Handschriften 
und ein Schreiben) restituiert worden.
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2.2 Bei welchen Objekten hat die Staatsregierung in den letzten zehn 
Jahren auf Restitutionsersuchen hin oder auf Bitten der Anrufung 
der Beratenden Kommission hin die Zusammenarbeit verweigert, 
also z. B. die Restitution von Objekten oder die Anrufung der Kom-
mission abgelehnt (bitte ebenfalls jeweils einzeln Objekte und den 
geschätzten Wert dieser Objekte sowie Datum der Erstanfrage der 
anspruchstellenden Personen oder Stellen angeben)?

Die staatlichen Museen und Sammlungen nehmen jedes einzelne Restitutionsbegehren 
ernst und unterziehen es einer Prüfung aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ob 
die Voraussetzungen für eine Restitution erfüllt sind, ergibt sich aus der Subsumtion 
der Fakten unter die Handreichung zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung.

In den letzten zehn Jahren wurde in zehn Fällen keine Restitutionsempfehlung aus-
gesprochen und im Ergebnis die Restitution abgelehnt, weil die Voraussetzungen für 
eine Restitution nicht vorlagen. In einem dieser Fälle ging der Ablehnung ein Ver-
fahren vor der Beratenden Kommission und eine entsprechende Empfehlung gegen 
eine Restitution voraus.

Der Forderung, die Beratende Kommission anzurufen, wurde im Fall von Pablo Picassos 
„Madame Soler“ aus den wiederholt dargelegten Gründen nicht entsprochen (siehe dazu 
u.�a.:�Drs.�18/29289,�ausführlich:�Drs.�18/30390).

Den Erben nach Alfred Flechtheim wurde nach Abschluss der Prüfung der Restitutions-
forderung�in�Bezug�auf�Picassos�Bronze-Büste�der�„Fernande/Beatrice“�sowie�der�
beiden Gemälde von Paul Klee („Grenzen des Verstands“, „Sängerin der Komischen 
Oper“) unmittelbar die Befassung des in Errichtung befindlichen Schiedsgerichts NS-
Raubgut angeboten. Eine Anrufung der Beratenden Kommission zum jetzigen Zeit-
punkt wäre angesichts der bevorstehenden Einrichtung der Schiedsgerichtsbarkeit, der 
Verfahrensdauer vor der Beratenden Kommission, der Zahl von dort noch anhängigen 
Fällen und der Unverbindlichkeit ihrer Empfehlung nicht zielführend.

Aus dem Bereich der Staatlichen Bibliotheken und der Staatlichen Archive Bayerns 
ist kein Fall bekannt.

2.3 Welchen Einfluss hat die persönliche Situation der Personen, die 
Restitutionsansprüche stellen, auf die Entscheidungen des Frei-
staates vor dem Hinblick auf die Selbstverpflichtung im Rahmen der 
Washingtoner Prinzipien, faire und gerechte Lösungen zu finden?

Entschieden wird ohne Ansehung der Person auf Grundlage der Washingtoner Prin-
zipien, der Gemeinsamen Erklärung und der Orientierungshilfe der Handreichung.

3.1 Welche der in den Fragen 2.1 und 2.2 aufgelisteten Werke schätzt die 
Staatsregierung als kunsthistorisch besonders wertvoll und welche 
als weniger wertvoll ein (bitte alle angegebenen Objekte tabellarisch 
nach angenommenem kunsthistorischen Wert einordnen)?

Auf die Antwort zu Frage 1.2 wird verwiesen.
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3.2 Wie erklärt die Staatsregierung, dass es trotz seit 1999 bestehender 
Forschungsarbeit bisher keine gesicherten Erkenntnisse zur Pro-
venienz des Werkes „Junges Mädchen mit Strohhut“ von Friedrich 
von Amerling gibt, das sich um 1935 im Besitz der jüdischen Kunst-
handlung Brüder Lion befunden hat?

3.3 Welche Bemühungen haben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
seit 1998 selbst proaktiv entfaltet, um die Erben der Kunsthandlung 
BRÜDER LION am Maximiliansplatz, deren Sammlung von den 
Nationalsozialisten im Jahr 1935 enteignet wurde, zu finden (bitte 
konkrete Fälle und Bemühungen in den jeweiligen Fällen darlegen)?  

Die Fragen 3.2 und 3.3 werden gemeinsam beantwortet.

Aktuell wird die Tiefenrecherche anlassbezogen durchgeführt; ein Restitutionsantrag 
für das Gemälde „Junges Mädchen mit Strohhut“ wurde Anfang April 2024 gestellt. 
Auf drei weitere Gemälde mit derselben Provenienz haben die ZD den rechtlichen 
Vertreter der Antragsteller mit der Eingangsbestätigung der Restitutionsforderung im 
April 2024 schriftlich proaktiv hingewiesen.

Zur Erläuterung des Verfahrens:
Die BStGS haben in den vergangenen Jahren im Zuge ihrer proaktiven Provenienz-
recherche gemäß der Verpflichtung nach den Washingtoner Prinzipien die Zugehörig-
keit mehrerer Gemälde zum ehemaligen Bestand der Kunsthandlung der Gebrüder 
Lion identifiziert. Drei davon sind in der Lost Art-Datenbank des Deutschen Zentrums 
für Kulturgutverluste als Fundmeldungen registriert, das vierte Werk wird in Kürze auf 
Lost Art eingetragen werden. In der Online-Datenbank der BStGS sind alle vier Werke 
veröffentlicht. Die bislang bekannten Fakten sind in den jeweiligen Einträgen genannt 
und die Brüder Lion in der Provenienzkette angegeben.

Die Tiefenrecherche im Fall der Gebrüder Lion dauert für die vier Werke noch an, 
wird jedoch bald abgeschlossen sein. Bei Werken, die aus der Provenienz von Kunst-
händlern stammen, stellt sich zusätzlich regelmäßig die Frage, ob die betreffenden 
Werke in ihrem Eigentum standen oder ob es sich um Kommissionsware handelte, die 
dem Eigentum Dritter zuzurechnen war. Eng verknüpft ist damit die Frage nach mög-
lichen Einlieferern als Voreigentümer der Werke, die als potenzielle Erstgeschädigte 
bei Restitutionen prioritär zu berücksichtigen wären.

4.1 Was hat der Freistaat Bayern in den vergangenen Jahren dazu bei-
getragen, dass die Beratende Kommission gut und effizient arbeiten 
konnte?

Die Beratende Kommission ist keine Einrichtung des Freistaates Bayern. Die Kommissions-
mitglieder werden von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
im Einvernehmen mit der Kultusministerkonferenz und den kommunalen Spitzenver-
bänden für eine Zeitdauer von zehn Jahren (bei Neuberufung) berufen. Der Freistaat 
hat im Rahmen der Kultusministerkonferenz die Einrichtung und die Entwicklung der 
Verfahrensgrundlagen der Beratenden Kommission begleitet.
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4.2 Wie erklärt die Staatsregierung den Sinneswandel des Direktors der 
Bayerischen Staatsgemäldesammlung, der sich, in Bezug auf die 
Restitution dreier Werke an die Erben des jüdischen Kunsthändlers 
Alfred Flechtheim, zunächst für eine direkte Restitution dieser Objekte 
ausgesprochen hatte, wie von unabhängigen Forschern empfohlen 
und mit Blick auf die Tatsache, dass in einem sehr ähnlich gelagerten 
Fall aus derselben Sammlung vom Walraff-Richartz-Museum in Köln 
bereits restituiert wurde?

Die Rechtsposition der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wie auch des Frei-
staates Bayern insgesamt gründet auf Erkenntnissen, die einen NS-verfolgungsbedingten 
Entzug nicht eindeutig belegen. Es liegt bei allen drei Werken für unterschiedliche 
Zeitpunkte vor dem 30.01.1933 ein Nachweis des Eigentums Alfred Flechtheims vor. 
Gleichwohl besteht wegen dokumentierter Hinweise auf Verkaufsabsichten bzw. Ver-
käufe noch vor der sog. Machtergreifung Unklarheit über die Eigentümerstellung Alfred 
Flechtheims an den von ihm gehandelten Kunstwerken in dem relevanten Zeitraum 
nach dem 30.01.1933. Gerade für solche Fälle, deren Sachverhalt und Bewertung un-
eindeutig sind, bietet das Schiedsgericht NS-Raubgut künftig ein rechtsförmiges und 
rechtsverbindliches Verfahren. Aus diesem Grund strebt das StMWK eine Anrufung 
des Schiedsgerichts an.

Das im Zusammenhang mit der Restitutionsforderung der Erben Alfred Flechtheims 
zitierte interne Schreiben des Generaldirektors der BStGS an das StMWK vom Som-
mer 2023 gibt dessen an museumsethischen Grundsätzen orientierte, ergänzende 
Einschätzung wieder. Diese deckt sich nicht mit der abschließenden hausinternen 
juristischen Bewertung der Ergebnisse der Provenienzforschung in den BStGS (Zen-
trale Dienste).

Die Restitution des Gemäldes „Tilla Durieux“ aus dem Walraff-Richartz-Museum in 
Köln, das ehemals im Eigentum der Galerie Alfred Flechtheims stand, ist bekannt. Sie 
war Gegenstand einer Empfehlung der Beratenden Kommission vom 09.04.2013. Es 
bestehen in den Provenienzen Unterschiede, die entscheidungserhebliche Tatsachen 
betreffen. Daher kann die Restitutionsempfehlung der Beratenden Kommission nicht 
als Blaupause dienen.

4.3 Wie erklärt die Staatsregierung die Tatsache, dass die seit 2016 exis-
tierenden Ergebnisse der Provenienzforschung im Falle Flechtheim 
laut Presseberichten noch nicht mit der Erbenvertretung geteilt wurde, 
obwohl ein solches Teilen von Erkenntnissen den Washingtoner 
Prinzipien, die ein proaktives Veröffentlichen jeglicher Informationen 
einfordern, mehr als entspräche ?

Die�Ergebnisse�der�Provenienzrecherche�zu�Picassos�Bronze-Büste�der�„Fernande/
Beatrice“ sowie den beiden Gemälden von Paul Klee („Grenzen des Verstands“, „Sän-
gerin der Komischen Oper“) wurden den Antragstellern im September 2023 in einem 
umfangreichen Dossier durch die BStGS mitgeteilt; zugleich erhielten die Antrag-
steller die Möglichkeit zu Korrekturen und Ergänzungen. Der in der Folge finalisierte 
Provenienzbericht wurde den Antragstellern Ende 2023 übermittelt.
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5.1 Wie erklärt die Staatsregierung die Auslegung des bayerischen Haus-
haltrechts, die laut Staatsminister Markus Blume eine Restitution nur 
zulässt, wenn der NS-verfolgungsbedingte Entzug eindeutig fest-
gestellt werden könne, vor dem Hintergrund, dass es international 
und bundesweit geübte Praxis ist, im Zweifel im Sinne der Erbinnen 
und Erben zu entscheiden, weil wegen der verstrichenen Zeit und 
der besonderen Umstände des Holocaust Lücken und Unklarheiten in 
der Frage der Herkunft unvermeidlich sind, was ebenso auch in den 
Washingtoner Prinzipien, zu denen sich auch der Freistaat bekannt 
hat, vereinbart ist?

Art.�8�Abs.�1�Nr.�6�Bayerisches�Haushaltsgesetz�2024/2025�i.�V.�m.�Art.�8�Abs.�11�Satz�1�
Bayerisches Haushaltsgesetz 2021 gestattet eine Restitution, wenn das betreffende 
Kulturgut entsprechend der Gemeinsamen Erklärung als NS-verfolgungsbedingt ent-
zogen zu gelten hat. Ob es als NS-verfolgungsbedingt entzogen gelten kann, ist durch 
eine Subsumtion auf Grundlage der Handreichung zur Umsetzung der Gemeinsamen 
Erklärung zu bewerten. Die Handreichung nimmt eine Beweislastverteilung vor, die 
der Verfolgungssituation und der großen zeitlichen Entfernung zum damaligen Ge-
schehen Rechnung trägt. Die Vielzahl der einvernehmlich restituierten Kunstwerke 
belegt, dass – entgegen der Unterstellung der Fragestellung – diese erleichterte Be-
weislastverteilung gelebte Praxis ist.

Wenn trotz dieses restitutionsfreundlichen Bewertungsmaßstabes Zweifel verbleiben, 
weil die Tatsachenüberlieferung zu wesentlichen, entscheidungserheblichen Fragen 
lückenhaft bleibt, kann nicht mit der erforderlichen Gewissheit von einem NS-ver-
folgungsbedingten Entzug ausgegangen werden.

Gerade für solche Zweifelsfälle wurde die Beratende Kommission eingerichtet, deren 
Empfehlung�nach�Art.�8�Abs.�1�Nr.�6�Bayerisches�Haushaltsgesetz�2024/2025�i.�V.�m.�
Art. 8 Abs. 11 Satz 1 Bayerisches Haushaltsgesetz 2021 in diesen Fällen die Grundlage 
einer Restitution darstellte. In Zukunft wird das einseitig anrufbare, auf Grundlage eines 
Bewertungsrahmens entscheidende Schiedsgericht NS-Raubgut mit seinen Schieds-
urteilen an die Stelle der Beratenden Kommission mit ihren Empfehlungen treten.

5.2 In welchen Fällen hat die Staatsregierung schon davon Gebrauch 
gemacht, dass der Art. 8 Abs. 11 Bayerisches Haushaltsgesetz ver-
gangener Jahre das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
ausdrücklich ermächtigt, Kulturgüter, die nach den Washingtoner 
Prinzipien als „verfolgungsbedingt entzogen zu gelten haben, den 
Berechtigten unentgeltlich zu übertragen“?

In allen Fällen, in denen seit der Aufnahme dieser Regelung in das Bayerische Haus-
haltsgesetz auf Restitution entschieden wurde, wurde von der Ermächtigung Ge-
brauch gemacht.

5.3 Welche Argumente gibt es aus Perspektive der Staatsregierung für 
und gegen eine Restitution des Objektes „Madame Soler“ (bitte auch 
angeben, welche Argumente vor der Schiedsgerichtsbarkeit ins Feld 
geführt werden sollten, falls diese angerufen würde)?

Die Argumente wurden in der Vergangenheit schon vielfach vorgetragen (siehe dazu 
u.�a.:�Drs.�18/29289,�ausführlich:�Drs.�18/30390).�Eine�Stellungnahme�wird�in�das�
schiedsgerichtliche Verfahren eingebracht, dem nicht vorgegriffen wird.
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6.1 Welche Argumentation will die Staatsregierung vor dem Schieds-
gericht im Falle der Picasso-Bronzen, die laut Einschätzung von 
Sachverständigen Teil der Sammlung Flechtheims waren, vorbringen, 
damit die Bronzen im Besitz des Freistaates bleiben?

6.2 Sollte die Staatsregierung auf die Frage 6.1 keine valide Argumentations-
strategie haben, warum werden die Bronzen nicht zeitnah und im 
Falle von Frage 6.1 zu Lebzeiten des Erben restituiert?

Die Fragen 6.1 und 6.2 werden gemeinsam beantwortet.

Die aktuelle Restitutionsforderung der Erben nach Alfred Flechtheim bezieht sich auf 
eine Bronze-Büste und zwei Gemälde. Solange das Vorliegen eines NS-verfolgungs-
bedingten Entzugs nicht ausreichend geklärt ist, steht eine unmittelbare Restitution 
im Widerspruch zu den Vorgaben des Haushaltsrechts (siehe dazu im Detail die Ant-
wort zu Frage 5.1).

Der Freistaat hat bereits angekündigt, den Fall dem Schiedsgericht NS-Raubgut zur 
Entscheidung vorzulegen. Der Freistaat verfolgt mit der Anrufung allein das Ziel, 
unter den gegebenen Umständen und unter Vorlage der vorliegenden Ergebnisse der 
Provenienzforschung eine Entscheidung für eine faire und gerechte Lösung durch das 
Schiedsgericht herbeizuführen. Jede Entscheidung des Schiedsgerichts wird selbst-
verständlich akzeptiert.

7.1 Was sind die Gründe dafür, dass sich das Restitutionsverfahren im 
Fall des Waldmüller-Gemäldes „Junge Bäuerin mit drei Kindern im 
Fenster“, das vor über zwei Jahren, im August 2022, beschlossen 
wurde und auf Basis der Washingtoner Prinzipien schon abgeschlossen 
sein müsste, immer noch nicht abgeschlossen ist, und dass trotz der 
Tatsache, dass die Erben positiv bekannt sind und von den Rechts-
anwälten der Erben Freistellungserklärungen angeboten wurden, um 
die Bayerischen Gemäldesammlungen vor jedweden Ansprüchen 
weiterer Erben abzusichern?

Das StMWK hat im August 2022 für die Restitution des Gemäldes entschieden und 
steht uneingeschränkt zu dieser Entscheidung. Die für den Abschluss der Restitution 
noch zu klärenden Fragen betreffen das Zivilrecht, namentlich im Bereich des Erb-
rechts. Sie können als Gegenstand eines noch laufenden Verfahrens mit Rücksicht 
auf die beteiligten Parteien nicht kommentiert werden. Die Zentralen Dienste stehen 
mit den Parteien und ihren jeweiligen rechtlichen Vertretern im engen Austausch.

7.2 Wie erklärt Staatsminister Markus Blume die Diskrepanz zwischen 
seiner jahrelangen Forderung nach gesetzlichen Lösungen und der 
Tatsache, dass er gleichzeitig mehrere Erbenfamilien hinhalten lässt 
und kaum Kunstwerke mit kunsthistorischer Relevanz zurückgibt?

Zur kunsthistorischen Relevanz der Werke siehe die Antwort zu Frage 1.2.

Die Staatsregierung hat sich stets für eine Verrechtlichung eingesetzt, für die auch die 
jüdischen Verbände eintreten. Diesem Ziel dient die in Errichtung befindliche Schieds-
gerichtsbarkeit NS-Raubgut. Die strittigen Fälle durch das Schiedsgericht NS-Raubgut 
entscheiden zu lassen, ist damit nur konsequent und folgerichtig. Eine Restitution auf 
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Grundlage eines Schiedsspruchs des Schiedsgerichts NS-Raubgut erfährt ihre Legi-
timation durch ein rechtsverbindliches, transparentes und vorhersehbares Verfahren.

7.3 Wie erklärt die Staatsregierung die Nutzung der Villa in der Möhl-
straße 12a, die von Heinrich Himmler 1941 per Zwangskauf erworben 
wurde und die sie dann gegen die alliierte Kontrollratsdirektive an 
sich selbst überschrieben hat und seit nun fast 80 Jahren kostenlos 
nutzt bzw. aktuell schlicht weitervermietet, ohne die Hinterbliebenen 
des NS-Entzugs des Baudenkmals zu suchen, vor dem Hintergrund 
der Selbstverpflichtung zur Restitution und der wiederholten Be-
kundungen, der Freistaat tue sein Möglichstes für eine gerechte und 
umfassende Restitution?

Es lagen keine Hinweise vor, dass die Liegenschaft entgegen den Vorgaben der 
Kontrollratsdirektive Nr. 50 in das Eigentum des Freistaates überging.

8.1 Gehören Kunstwerke, die als NS-verfolgungsbedingt entzogene Raub-
kunst einzustufen sind, zum Grundstockvermögen des Freistaates?

Alle Objekte im Bestand der staatlichen Museen und Sammlungen gehören zum Grund-
stockvermögen des Freistaates, auch wenn sie als NS-verfolgungsbedingt entzogen 
zu gelten haben. Ihre Restitution erfolgt daher auf der Grundlage des Art. 8 Abs. 1 
Nr.�6�Bayerisches�Haushaltsgesetz�2024/2025�i.�V.�m.�Art.�8�Abs.�11�Satz�1�Bayrisches�
Haushaltsgesetz 2021.

8.2 Inwieweit wirkt sich die Restitution von Kunstwerken aus dem Besitz 
des Freistaates auf den Grundstock im Zusammenhang mit Art. 81 
Bayerische Verfassung und den Staatshaushalt aus?

Mit Abschluss der unentgeltlichen Übertragung an die Restitutionsberechtigten sind sie 
nicht länger Teil des Grundstockvermögens, aus dem sie ersatzlos entnommen werden.

8.3 Was ist der Grund dafür, dass Art. 8 Abs. 11 Bayerisches Haushalts-
gesetz 2021, welcher eine Ermächtigung des Staatsministeriums für 
Wissenschaft und Kunst vorsieht, sodass Eigentum an zum Grund-
stockvermögen gehörenden und in seiner Verwaltung befindlichen 
Kulturgütern, die entsprechend der „Erklärung der Bundesregierung, 
der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung 
und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, 
insbesondere aus jüdischem Besitz“ von 1999 als NS-verfolgungs-
bedingt entzogen zu gelten habe, den Berechtigten unentgeltlich 
übertragen werden kann, nicht in das aktuelle Bayerische Haushalts-
gesetz Eingang gefunden hat? 

Das�aktuell�gültige�Bayerische�Haushaltsgesetz�2024/2025�verweist�in�Art.�8�Abs.�1�
Nr. 6 auf die Ermächtigung aus Art. 8 Abs. 11 Bayerisches Haushaltsgesetz 2021. Der 
Entwurf für ein Nachtragshaushaltsgesetz 2025 sieht in § 1 Nr. 5 vor, Art. 8 Bayeri-
sches�Haushaltsgesetz�2024/2025�um�einen�Abs.�24�zu�ergänzen,�der�der�bisherigen�
Ermächtigungsgrundlage des Art. 8 Abs. 11 Bayerisches Haushaltsgesetz 2021, er-
gänzt um die Schiedssprüche des Schiedsgerichts als Grundlage für Restitutionen, 
entspricht und diese künftig ersetzen soll.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen�
zur Verfügung.
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